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EU-DSGVO

Kapitel 4 - Verantwortlicher und Auftragsverarbeiter

Artikel 33 - Meldung von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten an die
Aufsichtsbehorde

(1)

(2)

(3)

Im Falle einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten meldet der Verantwortliche
unverzuglich und mdglichst binnen 72 Stunden, nachdem ihm die Verletzung bekannt wurde,
diese der gemal’ Artikel 55 zustandigen Aufsichtsbehdrde, es sei denn, dass die Verletzung des
Schutzes personenbezogener Daten voraussichtlich nicht zu einem Risiko fur die Rechte und
Freiheiten natlrlicher Personen flhrt. Erfolgt die Meldung an die Aufsichtsbehdrde nicht binnen
72 Stunden, so ist ihr eine Begrindung fur die Verzdgerung beizuflgen.

Wenn dem Auftragsverarbeiter eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten bekannt
wird, meldet er diese dem Verantwortlichen unverziglich.

Die Meldung gemals Absatz 1 enthalt zumindest folgende Informationen:

a) eine Beschreibung der Art der Verletzung des Schutzes
personenbezogener Daten, soweit mdglich mit Angabe der Kategorien
und der ungefahren Zahl der betroffenen Personen, der betroffenen
Kategorien und der ungefahren Zahl der betroffenen
personenbezogenen Datensatze;

b) den Namen und die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten oder
einer sonstigen Anlaufstelle fur weitere Informationen;

C) eine Beschreibung der wahrscheinlichen Folgen der Verletzung des
Schutzes personenbezogener Daten

d) eine Beschreibung der von dem Verantwortlichen ergriffenen oder
vorgeschlagenen Malknahmen zur Behebung der Verletzung des
Schutzes personenbezogener Daten und gegebenenfalls MaBnahmen
zur Abmilderung ihrer moglichen nachteiligen Auswirkungen.

Wenn und soweit die Informationen nicht zur gleichen Zeit bereitgestellt werden kdnnen, kann
der Verantwortliche diese Informationen ohne unangemessene weitere Verzdgerung schrittweise
zur Verflgung stellen.

Der Verantwortliche dokumentiert Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten
einschlieBlich aller im Zusammenhang mit der Verletzung des Schutzes personenbezogener
Daten stehenden Fakten, von deren Auswirkungen und der ergriffenen AbhilfemaBnahmen.
Diese Dokumentation erméglicht der Aufsichtsbehérde die Uberprifung der Einhaltung der
Bestimmungen dieses Artikels.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemald ein nicht ausschlielSliches, dauerhaftes, unbeschranktes, unwiderrufliches
und nicht Ubertragbares Nutzungsrecht. Eine hieriber hinausgehende, nicht zuvor durch
datenschutz-maximum bewilligte Nutzung ist verboten und wird urheberrechtlich verfolgt.

https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/datenschutzgrundverordnung/kapitel04/artikel33?rev=1518790395 Gedruckt 05.12.2025 21:08


https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/datenschutzgrundverordnung/kapitel06/artikel55

	[EU-DSGVO]
	EU-DSGVO
	Kapitel 4 - Verantwortlicher und Auftragsverarbeiter
	Artikel 33 - Meldung von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten an die Aufsichtsbehörde




